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Stadt Norden  

103. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Abwägung der Stellungnahmen zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gemäß § 4 (2) BauGB und zur Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (2) BauGB 

 
 

Nr. 
Träger öffentlicher 

Belange 
Schreiben vom ... 

Stellungnahme 
Planungsrechtliche Vorgaben 

Abwägung/Beschlußempfehlung 

 

1 Agentur für Arbeit Em-
den-Leer 

Fehlanzeige 
 

2 Arbeitskreis Umwelt-
schutz Norden Ostfries-
land 

Fehlanzeige 
 

3 Biol. Schutzgemeinsch.  
Hunte-Weser-Ems e.V. 
(BSH) 

Fehlanzeige 
 

4 Bund f. Umwelt- u. Na-
turschutz 
Regionalstelle Ostfries-
land  

Fehlanzeige 
 

5 Bund f. Umwelt- u. Na-
turschutz 

Fehlanzeige 
 

6 Chemisches Untersu-
chungsamt Emden 

Fehlanzeige 
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Nr. 
Träger öffentlicher 

Belange 
Schreiben vom ... 

Stellungnahme 
Planungsrechtliche Vorgaben 

Abwägung/Beschlußempfehlung 

 

7 Deich- und Sielacht  
Norderland (KdöR) 
Doornkaatlohne 19 
26506 Norden  

11.03.2025 

Seitens der Deich- und Sielacht Norderland sind für die Regen-
wasserrückhaltung neben der Bemessung nach DWA A 
117/118/138 und M 153 die Datensätze nach KOSTRA-DWD-
2020 zugrunde zu legen, so dass die Rückhaltung für das 10jäh-
rige Niederschlagsereignis zu gewährleisten ist.  

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Das Entwässerungskonzept mit Stand vom 
13.01.2022 ist ein Grobkonzept zur Berücksichtigung der wasserrechtlichen Belange in 
der Bauleitplanung. Hier wurde anhand der höchstmöglichen Ausnutzung der zulässi-
gen Grundflächenzahl beispielhaft das Volumen für Rückhaltemaßnahmen auf dem 
Grundstück ermittelt und exemplarisch dargestellt. Die Festlegung der konkreten Maß-
nahmen zur Entwässerung erfolgt in der jeweiligen Objektplanung. Im Zulassungsver-
fahren ist der Nachweis der schadlosen Oberflächenentwässerung anhand der aktuellen 
KOSTRA-Daten für die gesicherte Erschließung zu erbringen. 

  Ebenso wichtig wie die Volumen-Berechnung der Rückhaltung ist 
die Art der Drosselung. Die gedrosselte Abgabe des Oberflächen-
wassers über die Regenwasserkanalisation, das Regenwasser-
rückhaltebecken oder Regenwasserrigolen und einer Abfluss-
drosseleinrichtung ist aus dem Gebiet auf 2 l/s*ha zu beschrän-
ken. 

Die Einleitung aus dem Erschließungsgebiet ist zwingend auf 
max. 2 l/s*ha zu begrenzen. 

Die Stellungnahme wird in der verbindlichen Bauleitplanung durch eine Festsetzung be-
rücksichtigt. 

 

  Als Auflage (z.B. Bei Verwendung von Drosselschächten ohne 
bewegliche Teile) ist entsprechend VDMA-Einheitsblatt 24657 
(2012) (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.) 
„Technische Ausrüstung für Anlagen der zentralen Regenwasser-
behandlung und -rückhaltung – Hinweis für den Betrieb, Instand-
haltung und Erneuerung“ für Drosselorgane ohne bewegliche 
Teile und ohne Fremdenergie eine Sichtkontrolle alle 1-2 Monate 
vorzuschreiben, sofern diese Art der Drosselungen eingeplant ist. 

Die Stellungnahme wird auf der Umsetzungsebene beachtet. 

  Es wird um Kenntnisnahme und weitere Veranlassung gebeten. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

  Anlage: Entwässerungskonzept der K + R Ingenieure (Beratende 
Ingenieure) 

Die Anlage ist Bestandteil der Unterlagen zum Bebauungsplan Nr. 23, 7. Änderung. 

8 Deutsche Bahn AG 
DB Immobilien 
RegNord  

Fehlanzeige  

9 Deutsche Telekom 
Technik GmbH  
Hannoversche Str. 6-8 
49084 Osnabrück 

17.02.2025 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) 
- als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 
Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt 
und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung 
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzuneh-
men und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen 
abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. 
Träger öffentlicher 

Belange 
Schreiben vom ... 

Stellungnahme 
Planungsrechtliche Vorgaben 

Abwägung/Beschlußempfehlung 

 

 Fortsetzung Deutsche 
Telekom Technik 
GmbH 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Tele-
kom. 

 

  Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigun-
gen der vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden wer-
den und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) 
der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jeder-
zeit möglich ist. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauaus-
führenden vor Beginn der Arbeiten über die Lage der zum Zeit-
punkt der Bauausführung vorhandenen Telekommunikationsli-
nien der Telekom informieren (Internet: https://trassenauskunftka-
bel.telekom.de oder per Email: Planauskunft.Nord@telekom.de). 
Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten.  

 

10 Vodafone Kabel 
Deutschland Vertrieb 
und Service 
GmbH & Co KG 
Vahrenwalder Str. 236 
30179 Hannover 

21.02.2025 

Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 13.01.2025. 

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone 
Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante Maßnahme 
keine Einwände geltend macht. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

In Ihrem Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen 
unseres Unternehmens. Bei objektkonkreten Bauvorhaben im 
Plangebiet werden wir dazu eine Stellungnahme mit entsprechen-
der Auskunft über unseren vorhandenen Leitungsbestand abge-
ben 

 

  Weiterführende Dokumente: 

• Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH 
• Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland GmbH 
• Zeichenerklärung Vodafone GmbH 
• Zeichenerklärung Vodafone Deutschland GmbH 

 

11 Einzelhandelsverband 
Ostfriesland e.V. 

Fehlanzeige  

12 EWE Netz GmbH 
Cloppenburger Str. 302 
26133 Oldenburg 

20.01.2025 

Vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger öffent-
licher Belange. 

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befin-
den sich Versorgungsleitungen und/oder Anlagen der EWE NETZ 
GmbH. 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Träger öffentlicher 
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Planungsrechtliche Vorgaben 

Abwägung/Beschlußempfehlung 

 

 Fortsetzung EWE Netz 
GmbH 

Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und 
Standorten (Bestand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder 
beschädigt, überbaut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet 
werden. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Leitungen und Anla-
gen durch Ihr Vorhaben weder technisch noch rechtlich beein-
trächtigt werden. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

  Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpas-
sung unserer Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neu-
herstellung der Anlagen an einem anderen Ort (Versetzung) oder 
anderer Betriebsarbeiten ergeben, gelten dafür die gesetzlichen 
Vorgaben und die anerkannten Regeln der Technik. 
Für die gegebenenfalls notwendige Erschließung des Plan- oder 
Baugebietes mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch EWE 
NETZ planen Sie bitte einen Versorgungsstreifen bzw. -korridore 
für z.B. Telekommunikationslinien und Elektrizitätsleitungen ge-
mäß DIN 1998 von mindestens 1,6 m mit ein. 

 

  Weiterhin sind für die Stromversorgung von Baugebieten o. Ä. zu-
sätzlich die Installation von Trafostationen in möglichst zentraler 
Lage erforderlich. Für den immer weiter steigenden Leistungsbe-
darf (z.B. durch Elektromobilität, Wärmepumpen und Erzeu-
gungsanlagen) benötigt die EWE NETZ GmbH pro angefangene 
50 Wohneinheiten jeweils einen weiteren Stationsplatz. 

 

  Für die Auswahl der geeigneten Stationsplätze (ca. 7m x 7m) 
möchten wir Sie bitten, unsere regionale Planungsabteilung früh-
zeitig mit einzubinden. 

Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein wärmetechnisches 
Versorgungskonzept umgesetzt werden soll. 

Die Kosten der Anpassungen bzw. der Betriebsarbeiten sind von 
dem Vorhabenträger vollständig zu tragen und der EWE NETZ 
GmbH zu erstatten, es sei denn der Vorhabenträger und die EWE 
NETZ GmbH haben eine anderslautende Kostentragung vertrag-
lich geregelt. 

 

  Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anre-
gungen vorzubringen. 
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 Fortsetzung EWE Netz 
GmbH 

Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen 
und uns frühzeitig zu beteiligen. Dies gilt auch für den Fall der 
Erschließung des Plangebietes mit Versorgungsleitungen durch 
EWE NETZ GmbH, denn hierfür sind beispielsweise Lage und 
Nutzung der Versorgungsleitung und die sich daraus ableitenden 
wirtschaftlichen Bedingungen wesentliche Faktoren. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

  Damit die Planung Ihres Baugebietes durch uns erfolgen kann, 
teilen Sie uns bitte die dafür notwendigen Informationen über den 
folgenden Link mit: 

https://www.ewe-netz.de/kommunen/service/neubaugebietser-
schliessung 

 

  In der Laufzeit Ihres Verfahrens kann sich unser Leitungs- und 
Anlagenbestand ändern. Damit es nicht zu Entscheidungen auf 
Grundlage eines veralteten Planwerkes kommt, nutzen Sie dafür 
bitte unsere aktuelle Leitungs- und Anlagenauskunft. Auf unserer 
Internetseite der EWE NETZ GmbH können Sie sich jederzeit 
nach einer erfolgreichen Registrierung auf unserem modernen 
Planauskunftsportal über die konkrete Art und Lage unserer zu 
berücksichtigenden Anlagen informieren:  

https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungspla-
ene-abrufen 

 

  Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren Ansprechpartner 
Katja Mesch unter der folgenden Rufnummer: 0151-74493155. 

 

13 LGLN, Regional-
direktion Aurich 
Katasteramt Norden 
Gartenstraße 4 
26506 Norden  

21.01.2025 

Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes bestehen keine Be-
denken. 

Im Hinblick auf die erforderliche vermessungs- und katastertech-
nische Bescheinigung nach Absatz 41.3 VV-BauGB (RdErl. d. 
Nds. SozM i. d. F. vom 18.04.96 Nds.MinBl. Nr. 21 S. 835) weise 
ich nachrichtlich noch auf folgendes hin: 

 

 

Die Stellungnahme betrifft den B-Plan 23, 7. Änderung und werden zur Kenntnis genom-
men. 

 

  Die Planunterlage für den Bebauungsplanentwurf ist vom Katas-
teramt im Jahr 2017 gefertigt worden. Die vermessungs- und ka-
tastertechnische Bescheinigung durch das Katasteramt kann da-
her auch nur für den Stand 13.10.2017 zugesagt werden. 
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Abwägung/Beschlußempfehlung 

 

 Fortsetzung LGLN, 
Regional-direktion 
Aurich 

In der Zwischenzeit könnten Veränderungen eingetreten sein.  

Für eine aktuelle Richtigkeitsbescheinigung müsste die Planun-
terlage neu gefertigt werden. Für die im Jahr 2017 gefertigte Pla-
nunterlage kann nur eine Bescheinigung nach Nr. 41.2.3 VV-
BauGB ohne Auswirkung auf die geometrische Form der Grund-
stücke abgegeben werden. Für eine Planunterlage mit Auswir-
kung auf die geometrische Form der Grundstücke müssten evtl. 
noch Grenzpunkte in der Örtlichkeit festgestellt werden. 

Die Stellungnahme betrifft den B-Plan 23, 7. Änderung und werden zur Kenntnis genom-
men. 

 

14 Amt für regionale Lan-
desentwicklung  
Weser-Ems  
Geschäftsstelle Aurich 

Fehlanzeige 
 

15 LGLN, Kampfmittel-
beseitigungsdienst 
Marienstraße 34 
30171 Hannover  

13.01.2025 

Sie haben den Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) Niedersach-
sen beim Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung 
Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Hameln - Hannover als 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Baugesetzbuch (BauGB) 
oder im Rahmen einer anderen Planung um Stellungnahme ge-
beten. Diese Stellungnahme ergeht kostenfrei. 

Die Stellungnahme zur Kampfmittelerforschung wird zur Kenntnis genommen. 

  Im Zweiten Weltkrieg war das heutige Gebiet des Landes Nieder-
sachsen vollständig durch Kampfhandlungen betroffen. In der 
Folge können heute noch nicht detonierte Kampfmittel, z.B. Bom-
ben, Minen, Granaten oder sonstige Munition im Boden verblie-
ben sein. Daher sollte vor geplanten Bodeneingriffen grundsätz-
lich eine Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich der Kampfmittelbe-
lastung durchgeführt werden.  

 

  Eine mögliche Maßnahme zur Beurteilung der Gefahren ist eine 
historische Erkundung, bei der alliierte Kriegsluftbilder für die Er-
mittlung von Kriegseinwirkungen durch Abwurfmunition ausge-
wertet werden (Kriegsluftbildauswertung). Eine weitere Möglich-
keit bietet die Sondierung durch eine gewerbliche Kampfmittel-
räumfirma. Bei der zuständigen Gefahrenabwehrbehörde (in der 
Regel die Gemeinde) sollte sich vor Bodeneingriffen über die vor 
Ort geltenden Vorgaben informiert werden. Bei konkreten Bau-
maßnahmen berät der KBD zudem über geeignete Vorgehens-
weisen. 
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 Fortsetzung LGLN, 
Kampfmittel-
beseitigungsdienst 

Hinweis:  

Eine Kriegsluftbildauswertung kann beim KBD beauftragt werden. 
Die Auswertung ist gem. § 6 Niedersächsisches Umweltinforma-
tionsgesetz (NUIG) in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Niedersächsi-
sches Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) auch für Behörden 
kostenpflichtig. 

 

Eine Luftbildauswertung ist bereits erfolgt. Nach der Ergebniskarte vom 18.07.2019 ist 
keine Kampfmittelbelastung zu vermuten. 

  Eine Kriegsluftbildauswertung ist im Rahmen dieser Stellung-
nahme nicht vorgesehen und aus personellen Gründen nicht 
möglich, da prioritär Anträge nach NUIG bearbeitet werden. Ein 
Auszug aus dem Kampfmittelinformationssystem ist ebenfalls 
nicht mehr vorgesehen. Der KBD informiert die zuständigen Ge-
fahrenabwehrbehörden unmittelbar über Ergebnisse durchge-
führter Auswertungen. Dabei erkannte Kampfmittelbelastungen 
sind den Gefahrenabwehrbehörden daher bereits bekannt. 

 

  Sofern eine kostenpflichtige Kriegsluftbildauswertung durchge-
führt werden soll, bitte ich um entsprechende schriftliche Auf-
tragserteilung unter Verwendung des Antragsformulars und der 
Rahmenbedingungen, die Sie über folgenden Link abrufen kön-
nen: 

https://kbd.niedersachsen.de/startseite/allgemeine_informatio-
nen/kampfmittelbeseitigungsdienst-niedersachsen-207479.html 

 

16 Handwerkskammer für 
Ostfriesland 

Fehlanzeige 
 

17 Industrie- und 
Handelskammer  
für Ostfriesland und 
Papenburg 
Ringstraße 4 
26721 Emden  

26.02.2025 

Die Planungsunterlagen haben wir geprüft. 

Änderungswünsche sind uns nicht bekannt geworden. 

Aus unserer Sicht sind daher keine Bedenken oder Ergänzungen 
anzumelden. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

18 Kreishandwerkerschaft 
Norden 

Fehlanzeige 
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19 Landesamt für Bergbau 
Energie und Geologie 
Stilleweg 2 
30655 Hannover  

06.03.2025 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir 
zum o.g. Vorhaben folgende Hinweise:  

Hinweise  

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, 
verweisen wir für Hinweise und Informationen zu den Baugrund-
verhältnissen am Standort auf den NIBIS® Kartenserver. Die Hin-
weise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen 
keine geotechnische Erkundung und Untersuchung des Baugrun-
des bzw. einen geotechnischen Bericht. Geotechnische Baugrun-
derkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geo-
technischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in 
Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen 
erfolgen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 
 Sofern Hinweise zu Salzabbaugerechtigkeiten und Erdölaltverträ-

gen für Sie relevant sind, beachten Sie bitte unser Schreiben vom 
04.03.2024 (unser Zeichen: LID.4-L67214-07-2024- 0001). 

 

 
 In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir 

keine weiteren Hinweise oder Anregungen. 
 

 
 Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte 

gegenüber den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vo-
rausschauend berücksichtigen zu können. Die Stellungnahme 
wurde auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes erstellt. Die ver-
fügbare Datengrundlage ist weder als parzellenscharf zu interpre-
tieren noch erhebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. Die Stellung-
nahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften 
und Normen erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilli-
gungen oder objektbezogene Untersuchungen. 

 

20 Landkreis Aurich 
Amt für Bauordnung, 
Planung und 
Naturschutz 
Fischteichstraße 7-13 
26603 Aurich  

06.03.2025 

Gegen die o. g. Bauleitplanungen bestehen keine Bedenken. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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21 Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen, 
Bezirksstelle 
Ostfriesland  
Am Pferdemarkt 1 
26603 Aurich  

28.01.2025 

Aus unserer Sicht bestehen keine Bedenken. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

22 Landwirtschaftlicher 
Hauptverein für Ost-
friesland e.V. 

Fehlanzeige 
 

23 Naturschutzbund 
Deutschland 
Landesverb. Nds.e.V. 

Fehlanzeige 
 

24 Naturschutzbund 
Deutschland 
Ortsgruppe im Altkreis 
Norden 

Fehlanzeige  

25 Naturschutzverband 
Niedersachsen e.V. 

Fehlanzeige 
 

26 Nds. Landesbetrieb f. 
Wasserwirtschaft, Küs-
ten- u. Naturschutz 
Oldersumer Straße 46 
26603 Aurich 

07.02.2025 

Gegen die oben genannte Planung bestehen keine Bedenken, da 
wesentliche Auswirkungen auf den Wasserhaushalt nicht erwartet 
werden bzw. entsprechende Aussagen in der Begründung zum 
Bebauungsplan getroffen wurden. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Stellungnahme als TÖB: 

Anlagen und Gewässer des NLWKN (Bst. Aurich) im GB I (Lan-
deseigene Gewässer) und GBIII (GLD) sind durch die Planungen 
nicht nachteilig betroffen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

27 Nds. Landesbetrieb f. 
Wasserwirtsch 
Küsten- u. Naturschutz 
Norden 

Fehlanzeige 
 



 
Stadt Norden  

103. Änderung des Flächennutzungsplanes  
10 

   
 

Nr. 
Träger öffentlicher 

Belange 
Schreiben vom ... 

Stellungnahme 
Planungsrechtliche Vorgaben 

Abwägung/Beschlußempfehlung 

 

28 Nds. Landesbehörde 
für Straßenbau und 
Verkehr 
Eschener Allee 31 
26603 Aurich 

06.03.2025  

Die Belange der NLStBV-GB Aurich werden durch die o. a. Bau-
leitplanung berührt, weil das Plangebiet an die Südwestseite der 
Landesstraße 27 (L27) grenzt sowie auch über die vorgenannte 
klassifizierte Straße verkehrlich erschlossen werden soll. 

Zur o. a. Bauleitplanung hat meine Dienststelle zuletzt mit Schrei-
ben vom 31.07.2018, Az. 2111/21101-1103. Änd. sowie 
2111/21102-23/7.Änd., eine Stellungnahme abgegeben. 

 
 
 
 
 
Es wird auf die Abwägung zum  Schreiben vom 31.07.2018 verwiesen. 

  Gegen die 103. Änderung des Flächennutzungsplanes bestehen 
seitens der NLStBV-GB Aurich keine Bedenken. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

  Gegen die 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 bestehen 
seitens der NLStBV-GB Aurich keine grundsätzlichen Bedenken. 
Es sind jedoch die folgenden Belange zu berücksichtigen. 

Die Stellungnahme zum B-Plan Nr. 23, 7. Änderung wird zur Kenntnis genommen. 

  In Punkt 3.2.3 der Begründung wird beschrieben, dass sich das 
Plangebiet innerhalb einer Ortsdurchfahrt (OD) im Zuge der L27 
befindet. Diese Aussage ist nicht ganz korrekt. Das Plangebiet 
befindet sich lediglich teilweise innerhalb der festgesetzten OD im 
Zuge der L27 gemäß § 4 (2) des Niedersächsischen Straßenge-
setzes (NStrG). Eine Übersicht habe ich als Anlage beigefügt. 

Außerhalb der OD bedarf die Anlage / Nutzung einer Zufahrt zur 
L27 einer Sondernutzungserlaubnis gemäß §§ 18 ff. NStrG, die 
von hier nicht in Aussicht gestellt wird. Dementsprechend sollte 
außerhalb der OD im Zuge der L27 ein durchgehender Bereich 
ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt werden. Rechtmäßig entstan-
dene Zufahrten sowie Zufahrten von alters her verfügen über ei-
nen Bestandsschutz. 

 

  Es wirken Verkehrslärmimmissionen der L27 auf den Geltungsbe-
reich ein. Mit Bezug auf Punkt 3.2.4.1 der Begründung wurde ein 
schalltechnisches Gutachten durchgeführt aber aufgrund der ge-
änderten Planung dann auf Festsetzungen hinsichtlich des Lärm-
schutzes verzichtet. Ich weise dennoch darauf hin, dass der Stra-
ßenbaulastträger der L27 von jeglichen Forderungen (insbeson-
dere Lärmschutz), die auf die o. a. Bauleitplanung zurückzuführen 
sind, freizustellen ist. 
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Nr. 
Träger öffentlicher 

Belange 
Schreiben vom ... 

Stellungnahme 
Planungsrechtliche Vorgaben 

Abwägung/Beschlußempfehlung 

 

 Fortsetzung Nds. 
Landesbehörde für 
Straßenbau und 
Verkehr 

Sämtliche Anpflanzungen entlang der L27 sind außerhalb des 
Straßengrundstücks durchzuführen. Die ordnungsgemäße Unter-
haltung der L27, insbesondere des Geh-/Radwegs und des Stra-
ßenseitengrabens, darf durch die o. a. Bauleitplanung nicht be-
einträchtigt werden. 

Die Stellungnahme zum B-Plan Nr. 23, 7. Änderung wird zur Kenntnis genommen. 

  Nach Abschluss des Verfahrens bitte ich unter Bezug auf Ziffer 
38.2 der Verwaltungsvorschriften zum BauGB um Übersendung 
einer Ablichtung der gültigen Bauleitplanung. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. 
Träger öffentlicher 

Belange 
Schreiben vom ... 

Stellungnahme 
Planungsrechtliche Vorgaben 

Abwägung/Beschlußempfehlung 

 

 Nds. Landesbehörde 
für Straßenbau und 
Verkehr  

Schreiben vom 
31.07.2018  

Die Belange der NLStBV-GB Aurich werden berührt, weil das 
Plangebiet der o.a. Bauleitplanung unmittelbar an die Landes-
straße 27 grenzt und auch über diese verkehrlich erschlossen 
wird. 

Gegen die 103. Änderung des Flächennutzungsplanes bestehen 
im Grunde keine Bedenken. 

Zur 7. Änd. des Bebauungsplanes Nr. 23: 

Das Plangebiet liegt größtenteils außerhalb der straßenrechtlich 
festgesetzten Ortsdurchfahrt. Die anbaurechtlichen Belange des 
§24 (1) NStrG sind zu beachten. Da es sich um einen bereits weit-
gehend bebauten Bereich handelt, bestehen keine Bedenken ge-
gen die z.T. in der Bauverbotszone festgesetzten Baugrenzen.  

Es ist aber eine durchgehendes Zu- und Abfahrtsverbot entlang 
der L27 (außerhalb der OD nach §4 (2) NStrG) gem. Planzeichen-
verordnung festzusetzen. Rechtmäßig entstandene Zufahrten ha-
ben Bestandsschutz. 

 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

Die Stellungnahme zum B-Plan Nr. 23, 7. Änderung wird zur Kenntnis genommen. 
 

  Zum Thema „Verkehrslärm" Pkt. 4.7. der Begründung bitte ich um 
weitere Beteiligung. 

Nach Abschluss des Verfahrens bitte ich unter Bezug auf Ziffer 
38.2 der Verwaltungsvorschriften zum BauGB um Übersendung 
einer Ablichtung der gültigen Bauleitplanung. 

Die Stellungnahme wird beachtet. 

29 Oldenburg.-
Ostfriesischer 
Wasserverband  

Fehlanzeige  

30 Ostfriesische 
Landschaft 
Archäologischer Dienst 
& Forschungsinstitut 
Dr. Sonja König 

Fehlanzeige  

31 Polizeiinspektion Au-
rich/Wittmund 

Fehlanzeige 
 

32 Samtgemeinde Hage Fehlanzeige 
 

33 Gemeinde Juist Fehlanzeige 
 

34 Gemeinde Krummhöm Fehlanzeige 
 



 
Stadt Norden  

103. Änderung des Flächennutzungsplanes  
13 

   
 

Nr. 
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Schreiben vom ... 

Stellungnahme 
Planungsrechtliche Vorgaben 

Abwägung/Beschlußempfehlung 

 

35 Stadt Norderney  Fehlanzeige 
 

36 Samtgemeinde 
Brookmerland 

Fehlanzeige 
 

37 Staatliches Gewerbe-
aufsichtsamt Emden 
Brückstraße 38 
26725 Emden 

28.02.2025 

Vom oben genannten Entwurf, der die Ausweisung mehrerer Son-
dergebiete (Sondergebiete Autohaus = immissionsschutzrechtli-
che Zuständigkeit beim Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Emden 
und Einzelhandel = immissionsschutzrechtliche Zuständigkeit 
beim Landkreis Aurich) und eines Gewerbegebietes (immissions-
schutzrechtliche Zuständigkeit z.T. beim Staatlichen Gewerbeauf-
sichtsamt Emden) beinhaltet, habe ich Kenntnis genommen. 

Aus Sicht des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes Emden beste-
hen im Hinblick auf die Belange des Immissionsschutzes erhebli-
che Bedenken gegenüber dem vorgelegten Planentwurf.  

Laut Abschnitt 3.2.4.2 Gewerbelärm der Begründung zum Entwurf 
wurden trotz der bereits rechtskräftig festgestellten Gemengelage 
und der damit verbundenen Erhöhung der Immissionsrichtwerte 
für die nahegelegene schutzwürdige Wohnbebauung Überschrei-
tungen der Richtwerte für Mischgebiete an zwei Immissionspunk-
ten (im Bereich der Einmündung der Gewerbestraße) festgestellt. 
Gemäß Nummer 6.7 Gemengelage der TA-Lärm sollen die Im-
missionsrichtwerte für Kern-, Dorf- und Mischgebiete selbst bei 
Feststellung einer Gemengelage nicht überschritten werden. 
Diese Überschreitungen begründen die vorgebrachten Beden-
ken. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Zunächst wird darauf hingewiesen, 
dass die grundsätzliche Konfliktbewältigung mit den umliegenden Wohn- und Mischge-
bietsflächen bereits mit der Umsetzung des Fachmarktzentrums durch Umsetzung des 
Bebauungsplanes Nr. 23 aus dem Jahre 1996 und Nr. 23, 1. Änderung aus dem Jahre  
2001 erfolgt ist. Da das Fachmarktzentrum „Gewerbestraße“ durch die 7. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 23 nicht näher an die schutzwürdigen Nutzungen heranrückt, sind 
grundsätzliche Nutzungskonflikte nicht zu erwarten.  

Überschreitungen der Richtwerte für ein Mischgebiet von 60/45 dB(A)tags/nachts sind 
nach der rechnerischen Immissionsprognose des Gutachtens der Itap der Itap vom 
28.08.2019 , Projekt Nr. 3286-19-b-cb Jahre an mehreren Immissionspunkten festzu-
stellen. Diese basieren jedoch auf dem Ist-Zustand und nicht auf dem Planzustand.  Die 
Ergebnisse in Tabelle 7 des Lärmschutzgutachtens, zeigen, dass sich die Geräuschbe-
lastung an den Immissionsorten IP 1 bis 26 sowie IP 33 bis 40 durch den Plan-Zustand 
verbessern bzw. nicht verändern wird. An den Immissionsorten IP 27 bis 32 würde sich 
die Geräuschbelastung um bis zu 0,3 dB erhöhen. An den Immissionsorten IP 28 bis 31 
werden trotz Erhöhung der Geräuschbelastung die Orientierungswerte für WA und MI 
jedoch weiter eingehalten (siehe Tabelle 6 des Gutachtens). An den Immissionsorten IP 
27 und 32 wurde im Ist-Zustand bereits eine Überschreitung von 5 dB festgestellt (siehe 
Tabelle 4 des Gutachtens), welche durch die Geräuschbelastung im Planzustand ge-
ringfügig um 0,1 dB ansteigen würde. Die dort rechnerisch ermittelten Überschreitungen 
des Mischgebietswerts sind vernachlässigbar gering. 

   

 

Der Stadt ist bewusst, dass durch die Nutzung des bestehenden Gewerbestandorts die 
Orientierungswerte nach DIN 18005 an der umliegenden Wohnbebauung größten-
teils nicht eingehalten werden können. Dieses wurde durch das Gutachten der Itap 
bestätigt. Ebenso ist der Stadt bewusst, dass die Festsetzung von Emissionskon-
tingenten, die die Einhaltung der Orientierungswerte sicherstellen, der Bestandssi-
tuation nicht gerecht wird. Die Stadt legt jedoch ein hohes Gewicht auf eine ge-
werblich ausgerichtete Emissionskontingentierung, die weiterhin den Gewerbe- 
und Einzelhandelsstandort und damit die Versorgungsfunktion für die Bewohner 
des nördlichen und westlichen Stadtgebiets sowie eine leistungsfähigen touristi-
sche Versorgung sicherstellt. Diese Funktion ist auch im Einzelhandelsentwick-
lungskonzept festgelegt.  
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 Fortsetzung Staatliches 
Gewerbeaufsichtsamt 
Emden 

Die in der Begründung zitierten Gutachten sind nicht Teil der aus-
gelegten Planunterlagen, sodass eine abschließende immissions-
schutzrechtliche Beurteilung des Vorhabens durch das Staatliche 
Gewerbeaufsichtsamt Emden nicht möglich ist. Daher sind die 
Planunterlagen um die genannten Lärmgutachten zu ergänzen. 

Im Zuge der 1. Änderung des Bebauungsplanes wurde ein Lärmschutzgutachten (Büro 
Jacobs aus Papenburg vom 12.03.2001) erstellt. Aus dem Gutachten wurde lediglich 
das Ergebnis wiedergegeben. Es wurde festgestellt, dass bei den benachbarten Wohn-
häusern im WA und WR die Orientierungswerte eines Mischgebietes eingehalten wer-
den und die Forderungen der TA Lärm bei dem Vorliegen einer Gemengelage erfüllt 
werden. Aus dem Gutachten wurden keine Daten entnommen, sodass dieses als An-
lage zum B-Plan 23, 7. Änderung nicht zwingend erforderlich ist. Das Gutachten liegt 
der Stadt vor und kann bei Bedarf eingesehen werden. 

  Darüber hinaus weise ich darauf hin, dass die dem Staatlichen 
Gewerbeaufsichtsamt Emden vorliegende Begründung zur ersten 
Änderung des B-Plans Nr. 23 keine Angaben zur Feststellung ei-
ner Gemengelage enthält.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. In der Begründung auf Seite 13 findet 
sich unter Punkt 12.40 „Immissionsschutz“ der Verweis auf das Lärmschutzgutachten 
von Jacobs vom 12.03.2001. Im Gutachten erfolgt die Feststellung, dass die Richtwerte 
für ein Mischgebiet eingehalten und die Forderungen der TA Lärm bei einer Gemenge-
lage erfüllt werden. 

  Das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Emden vertritt die rechtliche 
Auffassung, dass die TA-Lärm - hier speziell Nummer 6.7 Gemen-
gelage - im Rahmen der Bauleitplanung keine Anwendung finden 
darf. Die durch die Rechtsprechung bestätigte Bindungswirkung 
der TA-Lärm für das Verwaltungshandeln impliziert, dass ihr An-
wendungsbereich abschließend geregelt ist. Eine Anwendung der 
TA-Lärm in der Bauleitplanung ist daher ausgeschlossen. Die 
Feststellung einer Gemengelage sowie die damit verbundene 
Festsetzung von Zwischenwerten können daher ausschließlich im 
Rahmen eines nachgelagerten Genehmigungsverfahrens (z. B. 
einer Baugenehmigung oder einer Genehmigung nach dem Bun-
des-Immissionsschutzgesetz) durch die zuständige Genehmi-
gungsbehörde erfolgen. Hierzu liegen dem Staatlichen Gewerbe-
aufsichtsamt Emden keine Informationen vor. Dementsprechend 
sind die Planunterlagen um detaillierte Angaben zur Feststellung 
der Gemengelage zu ergänzen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stadt wendet die TA Lärm nicht an, sondern orientiert sich im Rahmen ihrer 
Abwägungsentscheidung an den Vorgaben der TA Lärm, die in Gemengelagen für 
die zum Wohnen dienenden Gebiete geltenden Immissionsrichtwerte die Erhöhung auf 
einen geeigneten Zwischenwert vorsieht. Auch wenn die TA Lärm die Grundlage für 
das Zulassungsverfahren ist, ist es der Stadt nicht verwehrt, diese inhaltlich in die 
Abwägung einzustellen.  

Auch in einer aktuellen Rechtsprechung (Nds. OVG, Urt. v. 15.01.2025, Az.: 1 KN 71/23) 
wurde die Zwischenwertbildung bei Vorliegens einer Gemengelage bestätigt. Für den 
Fall, in dem gewerblich, industriell oder hinsichtlich ihrer Geräuschauswirkungen ver-
gleichbar genutzte und zum Wohnen dienende Gebiete aneinandergrenzen (Gemenge-
lage), bestimmt Nr. 6.7 TA Lärm, dass die für die zum Wohnen dienenden Gebiete gel-
tenden Immissionsrichtwerte auf einen geeigneten Zwischenwert der für die aneinan-
dergrenzenden Gebietskategorien geltenden Werte erhöht werden können, soweit dies 
nach der gegenseitigen Pflicht zur Rücksichtnahme erforderlich ist. Die Immissionsricht-
werte für Kern-, Dorf- und Mischgebiete sollen dabei nicht überschritten werden. Für die 
Höhe des Zwischenwertes ist die konkrete Schutzwürdigkeit des betroffenen Gebietes 
maßgeblich. Wesentliche Kriterien sind die Prägung des Einwirkungsgebiets durch den 
Umfang der Wohnbebauung einerseits und durch Gewerbe- und Industriebetriebe an-
dererseits, die Ortsüblichkeit eines Geräusches und die Frage, welche der unverträgli-
chen Nutzungen zuerst verwirklicht wurde. Die örtliche Situation und die Begründung, 
dass eine Gemengelage vorliegt, wurde in der Begründung hinreichend dargelegt.  
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 Fortsetzung Staatliches 
Gewerbeaufsichtsamt 
Emden 

 Die Stadt schließt sich daher der Abwägungsentscheidung, die auch bei der Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 23, 1. Änderung getroffen wurde, an, und redu-
ziert die Schutzansprüche der umliegenden Bebauung in Orientierung von Nr. 6.7 
der TA Lärm aufgrund der vorliegenden Gemengelage auf die eines Mischgebie-
tes. 

Als Ergebnis der Abwägung werden die im Gutachten eingestellten Emissionskontin-
gente im Bebauungsplan festgesetzt. Damit kann sichergestellt werden, dass es im 
Plangebiet gegenüber der bestehenden Situation zu keinen relevanten Zunahmen der 
Geräuschbelastung kommt. Lärmminderungsmaßnahmen wie Lärmschutzwälle 
oder Lärmschutzwände zur Einhausung der gewerblichen Nutzungen kommen auf-
grund der auf Publikumsverkehr ausgerichteten Einzelhandelsbetrieb nicht in 
Frage. 

Die Begründung wird entsprechend der Abwägung redaktionell angepasst. 

  Um eine weitere Beteiligung im Verfahren wird gebeten. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

  Für Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Ver-
fügung. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

38 Wirtschaftsbetriebe der  
Stadt Norden GmbH 
Feldstraße 10 
26506 Norden  

23.01.2025 

Wir danken für die Übersendung der Planungsunterlagen zum Be-
bauungsplan Nr. 23 "Gewerbestraße". 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Das Plangebiet liegt im Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärme-
versorgungsgebiet der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden 
GmbH. 

 

  Wir bitten bei Tiefbaumaßnahmen um Berücksichtigung unserer 
aktuellen Leitungsschutzanweisung. 
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der/in 
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Abwägung/Beschlußempfehlung 

 

  
 
Es liegen keine privaten Stellungnahmen vor. 
 

 

 


